
1. Der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2001 (Beschluss-Nr.: 152/01, 
Ziff.2) über die Anerkennung des Vereins „Parkkindergarten Hagerhof – integratives 
Montessori-Kinderhaus e.V.“, 53604 Bad Honnef, als Elterninitiative nach dem GTK wird 
aufgehoben. 

 
2. Der Verein „Parkkindergarten Hagerhof – integratives Montessori-Kinderhaus e.V.“, 

53604 Bad Honnef, wird als „armer Träger“ gem. § 18 Abs. 4 GTK anerkannt. 
 
3. Die Beschlüsse zu Ziffer 1 und 2 stehen unter dem Vorbehalt, dass der Verein 

„Parkkindergarten Hagerhof – integratives Montessori-Kinderhaus e.V.“, 53604 Bad 
Honnef, 

 
♦ eine entsprechende Satzungsänderung beschließt und  
♦ einen schriftlichen Antrag stellt. 

 


